VERTRAG
zwischen

der Weser-Ems Busverkehr GmbH, Bremen - nachfolgend Weser-Ems Bus  genannt

und

dem Verein BürgerBus  Weyhe e.V.
 - nachfolgend BÜRGERBUS WEYHE genannt - vertreten durch den Vorstand

§ 1 Gegenstand des Vertrages 
1.) Der WESER-EMS BUS und der BÜRGERBUS WEYHE vereinbaren die Einrichtung eines Linienverkehrs nach §42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) auf dem Gemeindegebiet Weyhe. Der Linienverkehr wird als BürgerBus Weyhe eingerichtet. 

2.) Der WESER-EMS BUS ermächtigt den BÜRGERBUS WEYHE, den Betrieb auf der genannten Bürgerbuslinie auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung selbständig durchzuführen. 

3.) Der BÜRGERBUS WEYHE verpflichtet sich, im Rahmen der Ermächtigung unter Beachtung der Vereinssatzung und der gesetzlichen Bestimmungen (PBefG, BOKraft) den Bürgerbusverkehr durchzuführen.

§2 Gemeinsame Regeln der Zusammenarbeit
1.) Die Linienführung des Bürgerbusses wird gemeinsam ausgearbeitet und beschlossen.

2.) Der Fahrplan wird gemeinsam ausgearbeitet und beschlossen. Änderungen sind nur an den entsprechenden Fahrplanwechselterminen möglich bzw. bedürfen des beiderseitigen Einvernehmens.

3.) Der Betriebsleiter des WESER-EMS BUS ist gleichzeitig Betriebsleiter des Linienverkehrs nach §1 Abs. 1. Er hat das Recht, für das Fahrpersonal und den Fahrbetrieb Weisungen zu erteilen.

4.) Der Vorstand des BÜRGERBUS WEYHE stellt sicher, dass alle Mitglieder des Fahrpersonals über eine gültige Fahrerlaubnis, ein gültiges medizinisch-psychologisches Gutachten und einen gültigen Sehtest verfügen. Er muss das ehrenamtlich tätige Fahrpersonal aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung von seiner Tätigkeit u.a. suspendieren bei:

· Verstößen gegen Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen,

· Entzug der Fahrerlaubnis,

· medizinischer oder psychologischer Untauglichkeit,

· einem groben Verstoß gegen die Interessen des BÜRGERBUS WEYHE und des WESER-EMS BUS,

· Erlass eines Fahrverbots oder Beschlagnahme des Führerscheins.

5.) Der BÜRGERBUS WEYHE wird in Abständen von 3 Monaten die entsprechenden Führerscheine des Fahrpersonals überprüfen. Die Dokumentation der Überprüfung ist dem Betriebsleiter des WESER-EMS BUS auf Verlangen vorzulegen.

6.) Marketing Aktionen (Werbung, Presseerklärungen, Öffentlichkeitsarbeit) werden nach vorheriger Absprache im gemeinsamen Einvernehmen durchgeführt. 

7.) Der WESER-EMS BUS und der BÜRGERBUS WEYHE bestimmen gemeinsam einen geeigneten Fahrerobmann und einen Vertreter, die sowohl für die dem BÜRGERBUS WEYHE anvertrauten Sachgegenstände einschließlich des Fahrzeugs als auch für den Betriebsablauf zuständig sind. Dieser Fahrerobmann und sein Vertreter haben dann zugleich Weisungsbefugnis gegenüber dem ehrenamtlich tätigen Fahrpersonal (Siehe auch §3 Abs. 8).

§ 3 Aufgaben WESER-EMS BUS

1) Der WESER-EMS BUS betreibt den Linienverkehr nach §42 PBefG in der Gemeinde Weyhe, er beantragt die Genehmigung  für den in §1, Abs. 1 genannten Verkehr bei der zuständigen Behörde.

2) Der WESER-EMS BUS übernimmt als Genehmigungsinhaber alle Rechten und Pflichten, die sich aus der Genehmigung ergeben.

3) Der WESER-EMS BUS stellt dem BÜRGERBUS WEYHE für den in §1 Abs. 1 genannten Verkehr ein Fahrzeug zur Verfügung. Die Haltereigenschaften des Fahrzeugs verbleiben beim WESER-EMS BUS. Er übernimmt die Fahrzeugversicherung (Haftpflicht, Insassen, Kasko) und die Abwicklung von Schadensfällen. 

4) Der WESER-EMS BUS stellt die betriebliche Ausrüstung (Fahrscheindrucker etc.) zur Verfügung.

5) Der WESER-EMS BUS übernimmt die Erstellung und den Druck der Aushang- und Faltfahrpläne sowie die Einrichtung und Ausrüstung der Haltestellen. Die Finanzierung der Faltfahrpläne erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

6) Der WESER-EMS BUS kann Fahrpersonal des BÜRGERBUS WEYHE ablehnen. Ablehnungen sind dem Verein gegenüber zu begründen. 

7) Das ehrenamtlich tätige Fahrpersonal wird bei der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen Hamburg mitversichert. Die hierfür entstehenden Aufwendungen trägt der BÜRGERBUS WEYHE. Der BÜRGERBUS WEYHE teilt jährlich die Anzahl der zu versichernden Fahrer mit.

8) Aus- und Weiterbildung des Fahrerobmanns und seines Vertreters (siehe §2 Abs. 7) und die eines Ausbilders/-in für das Fahrpersonal obliegen dem WESER-EMS BUS.

§ 4 Aufgaben des Vereins 
1.) Der BÜRGERBUS WEYHE ist zuständig für die betriebliche Abwicklung des öffentlichen Linienverkehrs auf der Bürgerbuslinie .

2.) Der BÜRGERBUS WEYHE stellt die Einsatzbereitschaft einer ausreichenden Zahl von ehrenamtlich tätigen Fahrern/-innen sicher. Er meldet den aktuellen Fahrerbestand halbjährlich (siehe auch §3 Abs. 7) an den WESER-EMS BUS.

3.) Der BÜRGERBUS WEYHE sichert den Einsatz und die Betreuung des ehrenamtlich tätigen Fahrpersonals, er arbeitet die Dienst- und Einsatzpläne aus. Die Erstellung des Fahrerhandbuches erfolgt durch den BÜRGERBUS WEYHE im Einvernehmen mit dem Betriebsleiter des WESER-EMS BUS.

4.) Der BÜRGERBUS WEYHE übernimmt in Zusammenarbeit mit dem WESER-EMS BUS die Einweisung des ehrenamtlich tätigen Fahrpersonals einschließlich der Vermittlung der Besonderheiten der Personenbeförderung durch den Fahrerobmann. 

5.) Der BÜRGERBUS WEYHE garantiert und überwacht die ordnungsgemäße und zuverlässige Durchführung des Betriebes. Er übernimmt die Weiterbildung und Information des ehrenamtlich tätigen Fahrpersonals.

6.) Der BÜRGERBUS WEYHE entscheidet über die Aufnahme/Zulassung von ehrenamtlich tätigem Fahrpersonal.

7.) Der BÜRGERBUS WEYHE stellt sicher, dass für das jeweilige Fahrzeug ordnungsgemäß ein Fahrtenbuch geführt wird.

8.) Der BÜRGERBUS WEYHE übernimmt die Kosten der medizinischen Untersuchung und die Gebührenauslagen bei den entsprechenden Behörden für das ehrenamtlich tätige Fahrpersonal.

9.) Der BÜRGERBUS WEYHE schließt eine Rechtsschutzversicherung für das ehrenamtlich tätige Fahrpersonal ab.

10.) Der BÜRGERBUS WEYHE übernimmt - sofern nicht durch Dritte getragen - folgende Aufwendungen: die Kosten für Betriebsstoffe, Reparatur und Inspektionen und die Gestellung eines Ersatzbusses als Ausfallsicherung. 

11.) Der BÜRGERBUS WEYHE gewährleistet die Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen bis zum 5. Werktag des Folgemonats und unterstützt den WESER-EMS BUS bei statistischen Erhebungen und Fahrgastzählungen.

12.) Der BÜRGERBUS WEYHE unterhält den Kontakt zu den Bürgern und Entscheidungsträgern vor Ort. 

13.) Der Fahrerobmann und sein Vertreter stellen die Einhaltung der Regularien des Fahrerhandbuchs sicher.

§5 Erlösaufteilung

1.) Der BÜRGERBUS WEYHE wendet bei der Durchführung des Verkehrs nach §1 Abs. 1 den Tarif des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen an. Dem BÜRGERBUS WEYHE werden die Erlöse zugeschieden, die durch eigene Beförderungsleistungen erzielt werden. Für alle Fahrausweisarten mit Ausnahme des Schülermonats und –wochen Tickets ist dies die Preisstufe A des VBN Tarifes. Näheres regelt Anlage 1.

2.) Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass durch den BürgerBus keine Konkurrenzierung der WESER-EMS BUS Verkäufe auf den Linien 120 und 121 erfolgen darf. Sollte dieser Sachverhalt eintreten, wird eine neue Aufteilung zwischen den Vertragsparteien vereinbart.


§6 Haftpflicht
Der Vorstand des BÜRGERBUS WEYHE verpflichtet sich, dem WESER-EMS BUS unverzüglich, spätestens binnen drei Werktagen, gegen den BÜRGERBUS WEYHE gerichtete Ansprüche aus und in Verbindung mit dem Beförderungsvertrag bekannt- zugeben und die entsprechenden Unterlagen an den WESER-EMS BUS zu übersenden. Unfälle im Zusammenhang mit dem Fahrbetrieb sind innerhalb von einen  Werktag an den WESER-EMS BUS zu melden.

§7 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen davon nicht berührt. Die Partner verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame zu ersetzen, die den ursprünglichen am nächsten kommen.

§8 Laufzeit und Kündigung des Vertrages
1.) Die Vertragsparteien können diesen Vertrag jederzeit schriftlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten unter Angabe von wichtigen Gründen zum Ende einer Fahrplanperiode kündigen, ohne dass daraus ein Recht auf Schadenersatz entstehen kann. 

2.) Der Vorstand des BÜRGERBUS WEYHE ist sodann verpflichtet, alle im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages vom WESER-EMS BUS erlangten Unterlagen, Gelder und Gegenstände sowie das Fahrzeug an den WESER-EMS BUS zurückzugeben.

3.) Mit Auflösung des BÜRGERBUS WEYHE gemäß §16 der Vereinssatzung ist das Vertragsverhältnis zwischen dem WESER-EMS BUS und dem BÜRGERBUS WEYHE beendet. Weiterhin wird in §9 Abs. 3 der Vereinssatzung des BÜRGERBUS WEYHE daraufhin hingewiesen, dass die Vereinsmitglieder für die aus diesem Vertrag  entstehenden Verbindlichkeiten nur mit dem Vereinsvermögen haften. Die Haftung des persönlich Handelnden sowie des Vorstandes ist ausgeschlossen.

Weyhe, den 


Bremen, den

......................................................


..............................................

BürgerBus Weyhe e.V.


WESER-EMS Busverkehr GmbH

 
VERTRAG Bürgerbus 10, 05.06.01
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